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Meldepflicht einer Waage nach § 32 MessEG 

Wichtige Information für den Verwender 

Seit dem 01.01.2015 müssen Sie neue oder erneuerte Messgeräte, die im eichpflichtigen Warenverkehr 
verwendet werden, innerhalb von 6 Wochen nach Inbetriebnahme der Eichbehörde melden.  
Gerne unterstützen wir Sie dabei! Die zentrale Meldeplattform des Eichamtes: www.eichamt.de ist auch 
für Sie direkt erreichbar, wo Sie mit wenigen Eingaben Ihrer Meldepflicht als Verwender Ihrer neuen 
Waage nachkommen können. 
 

1. Klicken Sie auf der Homepage des Eichamtes auf folgenden Link. 

 

 
 

 
 
 

2. Folgende Gerätearten können ausgewählt werden: 
 

 
 

3. Geben Sie als nächstes die Anschrift ein, wo die Waage verwendet wird und klicken Sie auf Senden. 

 
 
 

Angabe laut Typenschild, z.B.: 82c plus 

http://www.eichamt.de/


 
Seite 2 von 2 Meldepflicht einer Waage nach Par. 32 MessEG.doc 

 

4. Wenn Sie die Meldung nicht online vornehmen möchten, steht eine einheitliche zentrale Telefax- und 
Postadresse der Eichbehörde zur Verfügung: 

 

 
 
 
 
Hinweis: 
Die Eichung Ihrer Waage ist befristet und gilt für Waagen bis 3000 kg 2 Jahre und für Waagen über 
3000 kg 3 Jahre. 
 
Ein Antrag auf Eichung ist gem. § 38 Satz 1 des Mess- und Eichgesetzes (MessEG) mindestens zehn 
Wochen vor Ablauf der Eichfrist zu stellen. Eine Weiterverwendung über das Eichfristende hinaus ist 
danach nur auf Antrag möglich. Dies gilt nur für Messgeräte, deren Eichfrist zum Zeitpunkt der 
Antragstellung noch nicht beendet ist und der Messgeräteverwender das seinerseits Erforderliche zur 
Durchführung der Eichung getan hat. 
 
 
 
Gerne stehen wir Ihnen für ergänzende Informationen unter 02104/1402-0 oder info@rhewa.com zur 
Verfügung. 
 
 

Ihr RHEWA-Kundenservice 
 
RHEWA-WAAGEBFABRIK August Freudewald GmbH & Co. KG  
Feldstraße 17 
40822 Mettmann  
Telefon: +49 (0) 2104 / 1402 0 
Telefax: +49 (0) 2104 / 1402 88  

Geschäftsstelle der AGME 
c/o Deutsche Akademie für Metrologie beim Bayerischen Landesamt für Maß und Gewicht 
Wittelsbacher Str. 14 
83435 Bad Reichenhall 
Fax: ++49 8651 974767-99 
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